
Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt im §4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz
jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend §4e verfügbar zu machen hat:

1. Name der verantwortlichen Stelle:
Deutsch-englische Ärztevereinigung

2. Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Herrn Dr. med. M. Bohndorf

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle:
Herrn Dr. med. M. Bohndorf, Hüttenallee 177, 47800 Krefeld

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:
· Mitgliederdaten werden in der Datenbank für die Kontaktaufnahme gespeichert.
· Es erfolgt keine weitere Verarbeitung dieser Daten.

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen Daten oder
Datenkategorien:
Im Wesentlichen werden zu folgenden Personengruppen im Rahmen der unter Nr. 4 genannten
Zweckbestimmung personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt:
· Mitglieder (Adressdaten einschl. Telefon-, Fax- und Email-Daten, ggf. Werdegang, Fachdisziplin,

niedergelassen oder in der Klinik beschäftigt, chronologische Teilnahme in DEÄV-
Veranstaltungen, Jahresgebühren bezahlt, Mandatsreferenznummer, Möglichkeit Hospitationen
anzubieten oder zu organisieren, Bankverbindungen, Beitrittsjahr (falls bekannt), Austrittsjahr
(falls bekannt)

· Nichtmitglieder der DEÄV (die Information suchen oder bekanntmachen)

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:
· Interne Stellen, die an der Organisation der jeweiligen DEÄV-Veranstaltungen beteiligt sind (im

Wesentlichen: Schatzmeister/in, Schriftführer/in).

7. Regelfristen für die Löschung der Daten:
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser
Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt
sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen.

8. Anfragen:
Bei weitergehende Fragen bezüglich dieses öffentlichen Verfahrensverzeichnisses wenden Sie sich
bitte schriftlich an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der DEÄV.

Hinweis - Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass grundsätzlich nur schriftliche Anfragen
berücksichtigt werden können, da normalerweise eine E-Mail die Identität der anfragenden Person
nicht zweifelsfrei wiedergibt und es bei einer Beantwortung somit zu einer ungewollten Offenbarung
von personenbezogenen Daten kommen könnte.


